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Dokument2
	


	An die Vormundschaftsbehörde
	9403 Goldach


über die persönlichen Verhältnisse von

[bookmark: Text1]Name und Vorname:      
Geburtsdatum:      	Heimatort:      
Wohnadresse:      
bevormundet / verbeiratet / verbeiständet nach Art.      
:      

[bookmark: Text4]Berichtsperiode vom 	      bis      

Anleitung
_________________________________________________________________________________________
1.
Auf diesem Formular soll über die persönlichen Verhältnisse der betreuten Person berichtet werden. Im Fall der Vertretungsbeistandschaft für ein bestimmtes Geschäft beschränkt sich die Berichterstattung auf das betreffende Geschäft. Erfasst die betreuerische Massnahme auch die Verwaltung von Vermögen oder Einkünften, so soll das Formular „Rechnungsablage“ (Form. Nr. 5) mit verwendet und diesem Bericht beigelegt werden. Bei Massnahmen, die ausschliesslich die Vermögensverwaltung erfassen, muss über die persönlichen Verhältnisse nur soweit berichtet werden, als diese für die Vermögensentwicklung massgeblich sind.
_________________________________________________________________________________
2.
Im Übrigen soll der Bericht über folgende Belange, soweit sie in den Aufgabenbereich des Betreuers fallen, Aufschluss geben:

a) Bei Minderjährigen:
Pflegeplatz und dessen Eignung, körperlicher und psychischer Zustand des Betreuten, erzieherische Verhältnisse, allgemeines Verhalten, schulische und berufliche Ausbildung bzw. Zukunftspläne, Name des Lehrers oder Lehrmeisters, Einvernehmen mit den Eltern und anderen Bezugspersonen, Notwendigkeit einer Umplatzierung oder Zulässigkeit der Rückkehr zu den Eltern, Regelung der Unterhaltskosten und Beiträge der Eltern.
b) Bei Erwachsenen:
Unterkunft und Arbeitsort, Gesundheit, Lebensführung, Umgang mit den Einkünften, Verhalten in bezug auf den Entmündigungsgrund, Pläne und Aussichten für die Zukunft.
c) Bei Anstaltsaufenthalt (zusätzlich):
Erziehungs‑ oder Heilungserfolg, Finanzierung, Besuche, Notwendigkeit des weiteren Anstaltsaufenthaltes.
d) In allen Fällen (zusätzlich):
Stellungnahme zur Frage, ob die Massnahme weiterzuführen ist oder ob sie infolge Wegfalls der Gründe aufgehoben werden kann; Antrag auf Übertragung der Massnahme, wenn die betreute Person den Wohnsitz verlegt hat.
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:

Bemerkungen der Vormundschaftsbehörde:


Goldach, den 

Vormundschaftsbehörde


Marianne Roos	Bruno Gschwend
Präsidentin	Sekretär
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